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Vorwort

Die private Berufsunfähigkeitsversicherung war seit der Deregulierung des Ver-
sicherungsmarktes im Jahr 1994 einem stetigen Wandel unterworfen. Während sich
zuvor wegen der Vorabgenehmigungspflicht durch das damalige Bundesaufsichts-
amt für das Versicherungswesen (BAV) keine Produktvielfalt auf dem Markt her-
ausbilden konnte und Wettbewerb deshalb nur bedingt über den Preis stattfand,
entwickelte sich nach der Einführung des Europäischen Binnenmarktes für Ver-
sicherungen ein reger Bedingungswettbewerb um die Ausgestaltung des Versiche-
rungsschutzes in der Berufsunfähigkeitsversicherung.

Eine weitere Zäsur stellte die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
mit der erstmaligen gesetzlichen Regelung der Berufsunfähigkeitsversicherung dar,
womit der gewachsenen gesamtgesellschaftlichenBedeutung dieser SparteRechnung
getragen werden sollte. Das am 1.1.2008 in Kraft getretene neue VVG folgt der In-
tention, die Möglichkeiten der Produktgestaltung möglichst wenig einzuengen, und
beschränkt sich letztlich auf die Vorgabe des Begriffs der Berufsunfähigkeit in § 172
Abs. 2 VVG als gesetzliches Leitbild, welcher noch nicht einmal halbzwingend aus-
gestaltet und insofern frei abänderbar ist. Der gesetzlichen Fixierung des Berufsunfä-
higkeitsbegriffs kommt somit lediglich eine Auffangfunktion zu, sodass dieMarktteil-
nehmer größtmögliche Freiheit bei der Ausgestaltung ihrer Produkte behalten.

Der vorliegende Kommentar basiert auf einer 2014 an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin eingereichten Dissertation des Verfassers, welche zum Ziel hatte, die
Entwicklungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung unter Berücksichtigung des
Bedingungsmarktes zu untersuchen. Dabei wurden die Bedingungswerke der sei-
nerzeit 66 Marktteilnehmer in Bezug auf bestimmte Kriterien untersucht und ver-
glichen. Diese Auswertung ist in die Erläuterungen mit eingeflossen.

Im Laufe der letzten Jahre ist eine Reihe von hervorragenden Monografien und
Kommentierungen zur Berufsunfähigkeitsversicherung erschienen. Naturgemäß
werden dort regelmäßig die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e.V. (GDV) herausgegebenenMusterbedingungen für die Berufsunfähig-
keitsversicherung behandelt und erläutert.

Anspruch der vorliegenden Kommentierung soll es sein, die aktuellen GDV-
Musterbedingungen auch aus dem Blickwinkel einer regelmäßig abweichenden
Bedingungswirklichkeit zu betrachten und unter diesem Gesichtspunkt Rück-
schlüsse auf deren Transparenz zu ziehen. Darüber hinaus soll der Schwerpunkt auf
den praktischen Bedürfnissen der Rechtsanwender im täglichen Umgang mit den
Versicherungsbedingungen – vor allem aus anwaltlicher Sicht – liegen.

Die AVB BUZ werden nur insoweit kommentiert, als sie bedeutsame Abwei-
chungen zu den AVB BUV aufweisen. Der Bereich der vorvertraglichen Anzei-
gepflichtverletzung wurde ausgelassen, da die Bedingungswerke hier auf den ge-
setzlichen Regelungen basieren, sodass insoweit auf die einschlägigen Kommentare
zum VVG verwiesen werden kann. Ebenfalls behandelt werden die noch relativ
neu auf dem Markt befindlichen AVB BUV-AU.

Mein besonderer Dank gilt meiner Frau Sabine für die Unterstützung sowie
Herrn Gerhard Peter für die Zusammenarbeit im Rahmen des Lektorats.

Berlin, im Mai 2025 Jörg Büchner
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